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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_294/2020 vom 24.09.2020 

Regeste 

Kasuistik Organisationshaft; Vorliegend wurde bei einem schuldunfähigen zu einer 

stationären Massnahme nach Art. 59 StGB verurteilten Person kein unrechtmässiger 

Freiheitsentzug festgestellt; eine initiale zweimonatige Unterbringung in einem BG wurde 

als kurzfristige Überbrückung einer Notsituation eingestuft. Auch wurde der Aufenthalt in 

den Gefängnissen des Kantons Basel-Stadt nicht aufgrund eines nach Auffassung des 

Beschwerdeführers in der Schweiz bzw. im Concordat Latin bestehenden strukturellen 

Mangels an geeigneten Therapieplätzen als rechtswidrig eingeschätzt. 

Aus den Erwägungen: 

E.5.1. Nach der Rechtsprechung ist im Erwachsenenstrafrecht die Unterbringung eines 

rechtskräftig verurteilten Massnahmeunterworfenen in einer Straf- oder Haftanstalt als kurzfristige 

Überbrückung einer Notsituation mit materiellem Bundesrecht vereinbar. Eine längerfristige 

Unterbringung in einer Straf- oder Haftanstalt ist demgegenüber, soweit jedenfalls die 

Voraussetzungen von Art. 59 Abs. 3 StGB nicht erfüllt sind, nicht zulässig, da der 

Massnahmezweck nicht vereitelt werden darf. Das Bundesgericht hält mit Blick auf die 

Rechtsprechung des EGMR darüber hinaus fest, der Freiheitsentzug einer 

behandlungsbedürftigen Person sei grundsätzlich nur rechtmässig, wenn er in einem 

Krankenhaus, einer Klinik oder in anderen hierfür geeigneten Institution erfolge. Nach dieser 

Rechtsprechung ist der Staat verpflichtet, in hinreichendem Umfang Plätze in geeigneten 

Einrichtungen bereitzustellen, damit die Betroffenen angemessen untergebracht werden können. 

Ein übergangsweiser Aufenthalt in einer Straf- oder Haftanstalt ist demnach solange zulässig, als 

dies erforderlich ist, um eine geeignete Einrichtung zu finden ("Organisationshaft"). Verstreicht 

infolge bekannter Kapazitätsschwierigkeiten längere Zeit bis zur adäquaten Platzierung des 

Betroffenen, verstösst die Inhaftierung in einer Strafanstalt unter Umständen gegen Art. 5 EMRK. 

Bei der Beurteilung dieser Frage kommt auch der Intensität der behördlichen Bemühungen für 

eine geeignete Unterbringung Bedeutung zu (BGE 142 IV 105 E. 5.8.1 f.; Urteile 6B_326/2020 

vom 17. April 2020 E. 4.3.3; 6B_1320/2019 vom 29. Januar 2020 E. 2.1; 6B_840/2019 vom 15. 

Oktober 2019 E. 2.5.3; je mit Hinweisen; Urteil des EGMR  Papillo gegen Schweiz vom 27. 

Januar 2015 [requête n°43368/08], § 41 ff.).   

(…) 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+6B_294%2F2020+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-09-2020-6B_294-2020&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+6B_294%2F2020+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-105%3Ade&number_of_ranks=0#page105
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E.5.2.2. Aus den obstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Vollzugsbehörde nicht untätig 

geblieben ist und unnötig Zeit hat verstreichen lassen, sondern sich vielmehr seit Eintritt der 

Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils vom 1. Juni 2018 intensiv und zielstrebig um die 

baldmöglichste Unterbringung des Beschwerdeführers in einer geeigneten Einrichtung bemüht hat 

(angefochtenes Urteil S. 22 f.). Im vorliegenden Fall erscheint jedenfalls die Unterbringung des 

Beschwerdeführers im Untersuchungsgefängnis B. bzw. im Gefängnis C. vor dem Hintergrund der 

konkreten Verhältnisse nicht als unrechtmässig.   

Hiefür ist zunächst von Bedeutung, dass die Vollzugsbehörde aufgrund des Umstands, dass der 

Beschwerdeführer als Staatsangehöriger der Republik Togo lediglich rudimentäre 

Deutschkenntnisse besitzt und nur - wenn offenbar auch nur eingeschränkt (angefochtenes Urteil 

S. 25) - Französisch spricht, der gutachterlichen Empfehlung folgend (angefochtenes Urteil S. 21), 

zunächst bestrebt war, einen Platz in einer Institution in der Westschweiz zu suchen (vgl. Urteil 

6B_1293/2016 vom 23. Oktober 2017 E. 2.1). Dass die Bemühungen ohne Erfolg geblieben sind, 

ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Kanton Basel-Stadt nicht dem "Concordat 

latin sur la détention pénale des adultes" vom 10. April 2006 angehört. Die Einrichtungen dieses 

Konkordats waren deshalb nicht verpflichtet, den Beschwerdeführer aufzunehmen und dieser 

besass angesichts der Wartelisten für jene keine Priorität (angefochtenes Urteil S. 23). Wie die 

Vorinstanz zutreffend annimmt (angefochtenes Urteil S. 25), durfte die Vollzugsbehörde aber 

jedenfalls bis zum Schreiben der Einrichtung F. vom 2. Dezember 2019 davon ausgehen, dass für 

den Beschwerdeführer in absehbarer Zeit ein Platz frei werden würde. (…) 

E.5.3. Im Weiteren weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass der Aufenthalt in einer Straf- 

oder Haftanstalt, welcher allein der Sicherung des Betroffenen bzw. des Massnahmenvollzuges 

dient, von der Behandlung des Betroffenen in einer geschlossenen Strafanstalt oder einer 

geschlossenen Abteilung einer offenen Strafanstalt als eine Form des Vollzugs der stationären 

therapeutischen Massnahme im Sinn von Art. 59 Abs. 3 StGB zu unterscheiden ist 

(angefochtenes Urteil S. 19 mit Hinweis auf BGE 142 IV 105 E. 5.8.1). Als blosse Wartezeit, 

während der die psychiatrische Basisversorgung sichergestellt war und der Beschwerdeführer die 

erforderliche medikamentöse Behandlung erhalten hat, hat die Vorinstanz lediglich die beiden 

Phasen in der Zeit vom 1. Juni bis 26. Juli 2018 im Untersuchungsgefängnis B. und vom 26. Juli 

bis Ende Dezember 2018 im Gefängnis C. gewertet. Der Gefängnisaufenthalt von knapp zwei 

Monaten in der ersten Phase war, wie die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, schon als kurzfristige 

Überbrückung einer Notsituation nicht rechtswidrig (angefochtenes Urteil S. 23). Aufgrund der 

intensiven Bemühungen der Vollzugsbehörde um eine Platzierung des Beschwerdeführers in 

einer geeigneten Einrichtung während der gesamten Zeit des Gefängnisaufenthalts des 

Beschwerdeführers erachtet die Vorinstanz auch die Phase 2 nicht als rechtswidrig. Dies ist nicht 

zu beanstanden. In diesem Kontext trifft zwar zu, dass während dieser beiden Phasen des 

Aufenthalts in der Strafanstalt zwar die vom Gutachter empfohlenen psychoedukativen 

Massnahmen nicht installiert worden sind. Doch ist zu beachten, dass auch nach der Einweisung 

des Beschwerdeführers in die Kliniken D. das Schwergewicht der Behandlung auf der - auch 

Ende 2019 noch nicht abgeschlossenen - Einstellung der medikamentösen Behandlung des 

Beschwerdeführers sowie der Behandlung der nach wie vor nicht remittierten psychotischen 

Symptomatik gelegen hat und psychotherapeutische Gespräche sowie die Integration in 

Therapien vor dem Hintergrund der anhaltenden produktiv-psychotischen Symptomatik des 

Beschwerdeführers zunächst nur von zweitrangiger Bedeutung waren (angefochtenes Urteil S. 27 

f.). In diesem Zusammenhang scheint erwähnenswert, dass der Beschwerdeführer nach den 

tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offenbar auch während seines Aufenthalts in der 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+6B_294%2F2020+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-105%3Ade&number_of_ranks=0#page105
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Psychiatrischen Klinik K. im Jahre 2017 nie stabil medikamentös eingestellt werden konnte 

(angefochtenes Urteil S. 79).   

Im Übrigen erhellt auch aus den Ausführungen des Gutachters, wonach es wünschenswert wäre, 

wenn der Beschwerdeführer zum baldmöglichsten Antritt der Massnahme "überredet" werden 

könnte (angefochtenes Urteil S. 20; Beschwerde S. 5; Gutachten, Beschwerdebeilage 5, S. 48), 

dass bei diesem die notwendige Behandlungseinsicht noch nicht vorhanden war (vgl. auch 

angefochtenes Urteil S. 24). Dies wird auch bestätigt durch seine wiederholte Weigerung während 

der Haft und den Kriseninterventionen in den Kliniken D., die Medikamente einzunehmen, und die 

dadurch notwendig gewordene Zwangsmedikation. Insofern kommt dem Aufenthalt im 

Untersuchungsgefängnis bzw. dem Gefängnis C. mit einer engmaschigen Betreuung durch den 

Gefängnisarzt und der Konsil-Psychiaterin auch der Charakter einer vorbereitenden 

Therapiephase im Sinne des Erwerbs eines Krankheitsverständnisses zu (vgl. zur Behandlung 

schizophrener Straftäter MARIANNE HEER, a.a.O., N. 69b zu Art. 59; vgl. auch THOMAS NOLL 

et al., Erste Praxiserfahrungen mit stationären Massnahmen nach Art. 59 Abs. 3 StGB, AJP 2010 

S. 595 ff.).  

E.5.4. Nicht zu beanstanden ist im Weiteren, dass die Vorinstanz die dritte Phase von Januar 

2019 bis zum Übertritt in die Kliniken D. am 20. Juni 2019 als Vollzug der angeordneten 

stationären therapeutischen Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 3 StGB qualifiziert, zumal die 

in dieser Phase über die medikamentöse Behandlung hinaus gewährleistete Betreuung des 

Beschwerdeführers durch eine Fachärztin für forensische Psychiatrie und Psychotherapie 

jedenfalls in einer Anfangsphase als hinreichende psychoedukative Massnahme erscheint 

(angefochtenes Urteil S. 11, 24). Zudem nimmt die Vorinstanz mit plausiblen Gründen an, beim 

Beschwerdeführer lägen aufgrund seiner mehrfach bewiesenen Gewaltbereitschaft sowie der 

Entweichung bzw. den verschiedenen Fluchtversuchen aus der Psychiatrischen Klinik K. sowohl 

Wiederholungsgefahr als auch Fluchtgefahr vor (angefochtenes Urteil S. 7 ff. und S. 10 f.). Die 

dem Urteil des Strafgerichts zugrunde liegenden Delikte der mehrfachen Nötigung und sexueller 

Belästigung zum Nachteil verschiedener Frauen sowie des Hausfriedensbruchs fallen denn auch 

in die Zeit, während welcher der Beschwerdeführer von einem Ausgang nicht mehr in die Klinik 

zurückgekehrt und infolgedessen administrativ entlassen worden war (angefochtenes Urteil S. 6). 

Dabei mag zutreffen, dass der Gutachter die spezifische Rückfallgefahr betreffend sexuell 

motivierter Straftaten für nicht allzu hoch einschätzte (Beschwerde S. 5), doch geht er aufgrund 

der krankheitsbedingten chaotischen Verhaltensweisen des Beschwerdeführers von einer nicht 

unerheblichen allgemeinen Rückfallgefahr für andere Straftaten aus (angefochtenes Urteil S. 7 f.; 

Gutachten, Beschwerdebeilage 5, S. 47).   

E.5.5. Schliesslich erscheint der Aufenthalt in den Gefängnissen des Kantons Basel-Stadt auch 

nicht aufgrund eines nach Auffassung des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 8 f.) in der 

Schweiz bzw. im Concordat Latin bestehenden strukturellen Mangels an geeigneten 

Therapieplätzen als rechtswidrig. Der Beschwerdeführer beruft sich in diesem Kontext auf den 

ergänzenden Bericht zur Unterbringung, Behandlung und Betreuung psychisch gestörter und 

kranker Straftäter der Fachgruppe "Kapazitätsmonitoring Freiheitsentzug" vom August 2017 

(Beschwerdebeilage 6; in den Berichten für die Jahre 2017 und 2018 wurden keine Daten zum 

Massnahmenvollzug erhoben [vgl. Bericht 2018 des Schweizerischen Kompetenzzentrums für 

Justizvollzug [SKJV] vom Februar 2019 S. 5 und Bericht 2017 vom Fachgruppe 

"Kapazitätsmonitoring Freiheitsentzug" vom September 2018 S. 15]). Der Bericht weist aus, dass 

im Cocordat Latin 152 Plätze in forensisch-psychiatrischen Kliniken fehlen. Dabei sind, wie der 

Bericht ausführt, die in den Einrichtungen Hôpital M. und F. vorgesehenen 35 Plätze nicht 
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berücksichtigt (Bericht Kapazitätsmonitoring 2017 S. 8 f.). Doch betrifft dieses Fazit lediglich 

Plätze in eigentlichen forensisch-psychiatrischen Klinikabteilungen. Die Vorinstanz geht indes 

aufgrund des forensisch-psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass für den Beschwerdeführer 

als geeignete Einrichtung nicht nur eine psychiatrische Klinik, sondern auch eine besondere 

Massnahmenvollzugseinrichtung, wie etwa die Einrichtung F. mit insgesamt 77 Plätzen gehört 

(angefochtenes Urteil S. 20). Dass insofern ein seit Jahren bekannter strukturell bedingter Mangel 

an Einrichtungskapazitäten bestehen würde, ist nicht ersichtlich und stellt der Bericht nicht fest. Im 

Übrigen hat auch der EGMR ausdrücklich festgehalten, dass er in der Schweiz keinen derartigen 

strukturellen Mangel festgestellt hat (Urteil des EGMR  Papillo gegen Schweiz vom 27. Januar 

2015 [requête n°43368/08], § 46; vgl. Urteil 6B_330/2019 vom 5. September 2019 E. 1.3).  

 

 


